
1101

Amtsblatt für Brandenburg

34. Jahrgang Potsdam, den 15. November 2023 Nummer 45

15. November 2023
45

Inhalt Seite

BEKANNTMACHUNGEN DER LANDESBEHÖRDEN 

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

Richtlinie des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg  
zur energetischen Sanierung von Hallenbädern in kommunaler Trägerschaft    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1102

Landesamt für Umwelt

Errichtung und Betrieb von zwei Windkraftanlagen in 15868 Jamlitz OT Ullersdorf   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1107

Absage des Erörterungstermins zum Genehmigungsantrag Errichtung und Betrieb  
eines Lithiumhydroxid-Konverters in 03172 Guben   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1109

Genehmigung für die wesentliche Änderung einer Milchviehanlage  
in 03149 Wiesengrund OT Gahry   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1109

Absage des Erörterungstermins zum Genehmigungsantrag Errichtung und Betrieb  
einer Bio- und Erdgas-Verflüssigungsanlage in 16356 Ahrensfelde   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1111

BEKANNTMACHUNGEN DER KÖRPERSCHAFTEN, ANSTALTEN UND  
STIFTUNGEN DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

Wasser- und Bodenverband „Finowfließ“ 

Einladung zur öffentlichen Sitzung 1/2023 der Verbandsversammlung des Wasser-  
und Bodenverbandes „Finowfließ“  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1112

BEKANNTMACHUNGEN DER GERICHTE

Zwangsversteigerungssachen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1112

SONSTIGE BEKANNTMACHUNGEN

Ungültigkeitserklärung von Dienstausweisen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1114



Amtsblatt für Brandenburg – Nr . 45 vom 15 . November 20231102

BEKANNTMACHUNGEN DER LANDESBEHÖRDEN

Richtlinie des Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport des Landes Brandenburg 

zur energetischen Sanierung von Hallenbädern 
in kommunaler Trägerschaft

Vom 20 . Oktober 2023

1 Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

1.1 Das Land Brandenburg gewährt nach Maßgabe dieser 
Förderrichtlinie, der §§ 23 und 44 der Landeshaushalts-
ordnung (LHO) und der dazu ergangenen Verwaltungs-
vorschriften (VV) sowie des Programms des Landes 
Brandenburg für den Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE) in der Förderperiode 2021-2027, 
einschließlich

-  der Verordnung (EU) 2021/1058 des Europäischen Par- 
laments und des Rates vom 24 . Juni 2021 (ABl . L 231 
vom 30 .6 .2021, S . 60) über den Europäischen Fonds  
für regionale Entwicklung und den Kohäsionsfonds;

-  der Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 24 . Juni 2021 (ABl . 
L 231 vom 30 .6 .2021, S . 159) mit gemeinsamen Be-
stimmungen für den Europäischen Fonds für regiona-
le Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, 
den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen gerechten 
Übergang und den Europäischen Meeres-, Fische-
rei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvor-
schriften für diese Fonds und für den Asyl-, Migra- 
tions- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere 
Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfe im 
Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik;

-  der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission 
vom 17 . Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit 
bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnen-
markt in Anwendung der Artikel 107 und 108 AEUV 
(Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung - AGVO,  
ABl . L 187 vom 26 .6 .2014, S . 1)

in den jeweils geltenden Fassungen, Zuwendungen für die 
energetische Modernisierung von Hallenbädern in kom-
munaler Trägerschaft .

1 .2 Auf die Gewährung der Zuwendung besteht kein Rechts-
anspruch . Vielmehr entscheidet die Bewilligungsbehörde 
aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen 
der verfügbaren Haushaltsmittel .

1 .3 Die nach dieser Richtlinie gewährten Förderungen stellen 
Beihilfen im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 
dar, die nach Artikel 55 der Allgemeinen Gruppenfrei-
stellungsverordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission 
vom 17 . Juni 2014 (ABl . L 187 vom 26 .6 .2014, S . 1, im 
Folgenden AGVO) in der jeweils geltenden Fassung mit 
dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht 
gemäß Artikel 108 Absatz 3 freigestellt sind, sofern die 

weiteren in Artikel 55 und Kapitel I festgelegten Voraus-
setzungen erfüllt sind .

Es ist anzunehmen, dass die Zuwendungen an die An-
tragsteller als staatliche Mittel an ein Unternehmen (auf-
grund dessen wirtschaftlicher und nicht nur rein hoheit-
licher Tätigkeit) einzustufen sind . Eine Verfälschung 
des Wettbewerbs und Beeinträchtigung des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten als Hauptmerkmal für Bei-
hilfen ist bei Vorhaben in der Grenzregion ins benach-
barte Ausland relevant und schließt eine beihilfenfreie 
Förderung aus . Der Annahme entsprechend, dass für die 
betreffenden Hallenbäder im grenznahen Bereich eine 
Beihilfe nach den allgemeinen Kriterien vorliegt, erfolgt 
die Förderung nach Artikel 55 AGVO .

1 .4 Ziel der Förderung ist die Erreichung des übergeordneten, 
politischen Ziels eines grüneren und CO2-ärmeren Euro-
pas durch die Förderung von sauberen Energien . Ins-
besondere die Förderung von Energieeffizienz und der 
Reduzierung der Treibhausgasemissionen als spezifische 
Ziele stehen hierbei im Vordergrund . Dies soll durch 
eine energieeffiziente Modernisierung von Hallenbädern, 
mit einem hohen Einsparpotenzial an Treibhausgas-
emissionen, erreicht werden und schließt Maßnahmen 
zur Reduzierung des Wasserverbrauchs explizit mit ein . 
Auf dem Weg zum Zielstandard der Effizienzhaus-Stufe 40 
werden auch Einzelmaßnahmen gefördert.

1 .5 Bei der Förderung von Vorhaben mit Mitteln aus den 
Europäischen Strukturfonds sind die bereichsüber-
greifenden Grundsätze nach Artikel 9 der Verordnung 
(EU) 2021/1060 zu berücksichtigen.

Demnach sollen insbesondere folgende Aspekte während 
der gesamten Vorbereitung, Durchführung, Begleitung 
und Evaluierung der Maßnahme sowie der Bericht-
erstattung darüber berücksichtigt und gefördert werden:

a)  die Gleichstellung von Männern und Frauen, die durch- 
gängige Berücksichtigung der Geschlechtergleichstel- 
lung und die Einbeziehung der Geschlechterperspektive

b)  die Nichtdiskriminierung aus Gründen des Ge-
schlechts, der ethnischen Herkunft, der Religion oder 
der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters 
oder der sexuellen Ausrichtung, sowie insbesondere 
die Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen, 
sowie

c)  der Grundsatz einer nachhaltigen Entwicklung, die 
den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige 
Entwicklung, dem Übereinkommen von Paris und 
dem Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beein-
trächtigungen“ Rechnung trägt.

Der Beitrag zur Berücksichtigung/Umsetzung dieser 
Grundsätze ist im Förderantrag kurz darzustellen und die 
erzielten Ergebnisse in der Berichterstattung zu doku-
mentieren . Eine Arbeitshilfe in Form eines Merkblattes 
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wird den Antragstellenden von der ILB zur Verfügung 
gestellt .

Mit Blick auf die Verwirklichung des Ziels, bis 2050 eine 
klimaneutrale Union zu erreichen, muss gemäß Artikel 73 
Absatz 2 Buchstabe j der Verordnung (EU) 2021/1060 
die Sicherung der Klimaverträglichkeit von Infrastruktur-
investitionen mit einer erwarteten Lebensdauer von min-
destens fünf Jahren sichergestellt werden . Dazu ist durch 
die Projektträger eine Klimaverträglichkeitsprüfung nach 
einem festgelegten Muster durchzuführen, welches durch 
die ILB bereitgestellt wird .

2 Gegenstand der Förderung

2 .1 Gefördert werden Einzelvorhaben . Diese können sich aus  
den folgenden Vorhaben zusammensetzen:

2 .1 .1 Fachplanung und Baubegleitung

Die energetische Fachplanung, die Baubegleitung sowie 
eine notwendige Klimaverträglichkeitsprüfung werden 
im Zusammenhang mit einer Förderung der energetischen 
Sanierung/Modernisierung gefördert. Als Zielstandard für  
die energetische Fachplanung ist die Effizienzhaus 40 zu  
wählen . Darüber hinaus ist eine Verlaufsplanung der Ein- 
zelmaßnahmen hin zum Standard Effizienzhaus 40 anzu-
fertigen . Es müssen nicht alle in der Planung vorgesehenen 
Maßnahmen im Rahmen des bewilligten Vorhabens um-
gesetzt werden .

2.1.2 Energieeffiziente Sanierung der Gebäudehülle

Die Sanierung beziehungsweise Modernisierung der Ge-
bäudehülle muss energie- und ressourceneffizient erfol-
gen und dem Grundsatz einer ökologisch nachhaltigen 
Entwicklung Rechnung tragen . Antragstellende sind an-
gehalten, dies bei der Projektplanung und Umsetzung der 
Maßnahmen zu berücksichtigen, zum Beispiel durch die 
Verwendung von recycelten beziehungsweise recycel-
baren Dämmmaterialien oder der Integration von Dach- 
oder Fassadenbegrünungen, Nisthilfen und andere Maß-
nahmen .

2 .1 .3 Erneuerung der Technischen Gebäudeausrüstung

Unter anderem folgende Maßnahmen sollen gefördert 
werden:

- Erneuerung der Lüftungsanlagen
- Erneuerung der Schwimmbadtechnik
- Erneuerung der Heizungstechnik
- Erneuerung der Beleuchtung
-  Erneuerung der Schalttechnik, Tür- und Antriebssysteme
- Erneuerung der Gebäudeleittechnik
- Erneuerung der Sanitärtechnik
-  Erneuerung/Erweiterung der Versorgungsstrukturen 

im Außenbereich

Anlagen, welche mit fossilen Brennstoffen betrieben 
werden, sind nicht förderfähig .

2 .1 .4 Sanierung von Schwimmbecken in Verbindung mit ener-
gieeffizienten Maßnahmen

Im Rahmen von energieeffizienten Sanierungs- oder Moder- 
nisierungsmaßnahmen (beispielsweise die Installation einer  
Beckenabdeckung für die Nacht, Erneuerung der Becken-
isolierung oder Ähnliches) kann nach Prüfung auch eine 
Sanierung oder Modernisierung des Schwimmbeckens 
gefördert werden . Die Sanierung beziehungsweise Mo-
dernisierung des Schwimmbeckens muss hinsichtlich der 
Energieeffizienz erfolgen.

2 .2 Einzelfallentscheidung

Sofern sich im Einzelfall herausstellt, dass ein, wie unter 
2.1.1 geforderter Zielstandard Effizienzhaus aufgrund 
der baulichen Gegebenheiten des Schwimmbades nicht 
erreicht werden kann, die geplante Maßnahme jedoch 
einen nachweisbaren fachgutachterlich bestätigten er-
heblichen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen 
leistet und zur Erreichung der Ziele der Energiestrategie 
des Landes Brandenburg beiträgt, kann nach Prüfung des 
Einzelfalls von der Bewilligungsbehörde (Nummer 7 .1) 
und anschließendem Votum des Ministeriums für Bil-
dung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg sowie 
der Verwaltungsbehörde EFRE/JTF eine Ausnahme 
davon zugelassen werden .

2 .3 Ausgenommen von der Förderung sind Zuwendungen im 
Anwendungsbereich des Artikels 1 Absatz 2 bis 5 AGVO .

3 Zuwendungsempfangende

3 .1 Zuwendungsempfangende sind kommunale Träger von 
Hallenbädern im Land Brandenburg . Unter kommunalen 
Trägern sind sowohl kommunale Gebietskörperschaften, 
kommunale Gemeinde- und Zweckverbände sowie recht- 
lich unselbstständige Eigenbetriebe von kommunalen 
Gebietskörperschaften als auch kommunale Eigen- oder 
Mehrheitsgesellschaften subsummiert . 

3 .2 Die Zuwendungsempfangenden müssen zum Zeitpunkt 
der Auszahlung der Beihilfen ihren Sitz, mindestens 
jedoch eine Betriebsstätte oder Niederlassung im Land 
Brandenburg haben .

3 .3 Ausgenommen von der Förderung sind

-  Unternehmen, die einer Rückforderungsanordnung 
aufgrund eines früheren Beschlusses der Kommis-
sion zur Feststellung der Unzulässigkeit einer von 
demselben Mitgliedstaat gewährten Beihilfe und 
ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht 
nachgekommen sind (Artikel 1 Absatz 4 a AGVO),

-  Unternehmen in Schwierigkeiten nach Artikel 2 Num-
mer 18 AGVO (Artikel 1 Absatz 4 c AGVO) . Ab-
weichend hiervon sind Förderungen jedoch für Unter-
nehmen möglich, die am 31 . Dezember 2019 keine 
Unternehmen in Schwierigkeiten waren, aber während 
des Zeitraums 1 . Januar 2020 bis zum 31 . Dezember 
2021 zu Unternehmen in Schwierigkeiten wurden .
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„Kleine und mittlere Unternehmen“ oder „KMU“ im Sinne 
dieser Förderrichtlinie sind Unternehmen, die die Voraus-
setzungen des Anhangs 1 der Allgemeinen Gruppenfrei-
stellungsverordnung (Verordnung (EU) Nr. 651/2014 
der Kommission vom 17 . Juni 2014, ABl . L 187 vom 
26 .6 .2014, S . 1) in der jeweils geltenden Fassung erfüllen .

4 Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 Förderfähig sind nur Maßnahmen, bei denen ein vorab ein-
geholtes Energiegutachten eine signifikante Reduktion des 
Primärenergieverbrauchs und der Treibhausgasemissionen 
ausweist . Darüber hinaus muss eine sportfachliche Be-
deutung des Hallenbades vorliegen, die einen detaillierten 
Nutzungsplan des Hallenbades enthält .

4 .2 Der schriftliche Antrag mit allen erforderlichen Inhalten, 
insbesondere gemäß Artikel 6 Absatz 2 AGVO, muss vor 
Beginn der Arbeiten für das Vorhaben gestellt worden 
sein .

Zuwendungen zur Projektförderung dürfen nur für solche 
Vorhaben bewilligt werden, die zum Zeitpunkt der An-
tragstellung noch nicht begonnen worden sind . Als Vor-
habenbeginn ist grundsätzlich der Abschluss eines der 
Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- und Leistungs-
vertrags zu werten . Ein vorab eingeholtes Energiegut-
achten kann Teil der Gesamtförderung sein .

4.3 Mit der Zuwendung muss die Gesamtfinanzierung ge-
sichert sein . Die Folgekosten sind durch den Zuwendungs-
empfangenden zu tragen .

4 .4 Die Entscheidung über eine Förderung fällt aufgrund fol-
gender Auswahlkriterien:

1 .  Reduktion des Primärenergieverbrauchs und der Treib-
hausgasemissionen

2 .  Sportfachliche Bedeutung des Hallenbades (insbe- 
sondere Einbindung in das Schulschwimmen, Ein-
bindung in den Vereinssport oder Ähnliches)

3. Dringlichkeit der Maßnahme

Die Wichtung der Auswahlkriterien erfolgt entsprechend 
der dargestellten Reihenfolge .

4 .5 Die Weiterleitung der Fördermittel an Dritte ist aus-
geschlossen .

4.6 Gemäß Artikel 55 AGVO ist die zu fördernde Sport-
infrastruktur allen (zahlenden sowie bestimmten Grup-
pen kostenlos) Nutzern zu transparenten und diskrimi- 
nierungsfreien Bedingungen zur Verfügung zu stellen . 
Unternehmen, die mindestens 30 Prozent der Investitions-
kosten der Infrastruktur finanziert haben, können einen 
bevorzugten Zugang zu günstigeren Bedingungen er-
halten, sofern diese Bedingungen öffentlich bekannt-
gemacht worden sind . Wenn die Sportinfrastruktur von 
Profisportvereinen oder Profisportlern genutzt wird, hat 
der Zuwendungsempfänger sicherzustellen, dass die 
Nutzungspreise und -bedingungen öffentlich bekannt-
gemacht werden . Die Sportinfrastruktur darf nicht aus-

schließlich von einem einzigen Profisportnutzer genutzt 
werden .

4 .7 Die Erteilung von Konzessionen oder Aufträgen für den 
Bau, die Modernisierung oder den Betrieb der Sport-
infrastruktur durch Dritte muss zu offenen, transparenten 
und diskriminierungsfreien Bedingungen und unter Ein-
haltung der geltenden Vergabevorschriften erfolgen .

5 Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

5 .1 Zuwendungsart: Projektförderung

5.2 Finanzierungsart: Anteilfinanzierungen

5 .3 Form der Zuwendung: Zuschuss

5 .4 Bemessungsgrundlage:

5.4.1 Bei investiven Maßnahmen werden Ausgaben gefördert, 
die unmittelbar zur Umsetzung des Projektes und zur 
ordnungsgemäßen Fertigstellung sowie Funktionsfähig-
keit der Maßnahme erforderlich sind.

5 .4 .2 Bei Investitionsbeihilfen nach Artikel 55 AGVO darf 
der Beihilfenbetrag nicht höher sein als die Differenz 
zwischen den beihilfefähigen Kosten und dem Betriebs-
gewinn der Investition . Der Betriebsgewinn wird vorab, 
auf der Grundlage realistischer Projektionen oder über 
einen Rückforderungsmechanismus, von den beihilfe-
fähigen Kosten abgezogen, Artikel 55 Absatz 10 AGVO . 
Bei Beihilfen von nicht mehr als 2,2 Millionen Euro gilt 
hiervon abweichend Artikel 55 Absatz 12 AGVO . 

5 .5 Höhe der Zuwendung

Die Förderung beträgt maximal 60 Prozent der zu-
wendungsfähigen Ausgaben . Die Beihilfenintensität von 
60 Prozent ist bezogen auf den Gesamtbetrag der Förde-
rung von 2,2 Millionen Euro gemäß Artikel 55 Absatz 12 
AGVO . Im Übrigen muss die Berechnung nach der in 
Nummer 5 .4 .2 Satz 1 und 2 zitierten Methode erfolgen .

Zuwendungsfähig sind die Ausgaben für die unter 2 ge- 
nannten Fördergegenstände mit den genannten Maß-
nahmen .

5 .6 Nicht gefördert werden:

-  die in Artikel 7 der Verordnung (EU) 2021/1058 auf-
geführten Tätigkeiten,

- Grundstücke,
- Tiere,
- Fahrzeuge aller Art,
- gebrauchte Wirtschaftsgüter,
-  Investitionen, die der Reparatur- und/oder Ersatzbe-

schaffung dienen,
- aktivierungsfähige Finanzierungskosten,
- Ausgaben für Miet- und Leasingverträge,
- Investitionen in das Nebengewerbe,
-  Mehrwertsteuer, sofern eine Vorsteuerabzugsberechti- 

gung besteht .
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6 Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1 Eigenleistungen und Leistungen von verflochtenen Unter- 
nehmen, die im Zusammenhang mit den Maßnahmen er-
bracht werden, sind nicht zuwendungsfähig .

6 .2 Soweit erforderlich, sind für die Durchführung des Vor-
habens erforderliche Genehmigungen der zuständigen 
Behörden zügig zu beantragen und müssen vor der ersten 
Auszahlung der Zuwendung vorliegen .

6 .3 Die geförderten Wirtschaftsgüter müssen mindestens fünf 
Jahre nach der Abschlusszahlung an den Begünstigten im 
Land Brandenburg verbleiben, es sei denn, sie werden 
durch gleich- oder höherwertige Güter ersetzt .

6 .4 Eine Förderung nach dieser Richtlinie ist ausgeschlossen, 
wenn für dasselbe Vorhaben eine weitere Förderung aus 
anderen Förderprogrammen der Europäischen Union 
oder aus anderen öffentlichen Mitteln für den genannten 
Zuwendungszweck erfolgt .

6 .5 Kumulierung

Die Zuwendung darf die nach den beihilfenrechtlichen 
Vorschriften der Europäischen Union maximal zulässige 
Beihilfenintensität oder den maximal zulässigen Bei-
hilfenbetrag bei Kumulierung verschiedener Förderun-
gen nicht überschreiten . Auf die Kumulierungsvorschrift 
des Artikels 8 AGVO wird verwiesen .

Die Kumulation von Mitteln, die im Rahmen dieser 
Richtlinie bewilligt werden, mit Mitteln des Bundes aus 
dem Förderprogramm BEG NWG oder mit anderen Mit-
teln des Landes Brandenburg für dieselbe Maßnahme ist 
nicht zulässig .

6.6 Pflichten zur Veröffentlichung und Berichterstattung

Es wird darauf hingewiesen, dass Informationen über 
jede Einzelbeihilfe von über 100 000 Euro auf einer aus-
führlichen Beihilfen-Website der Europäischen Kom- 
mission gemäß Anhang III der AGVO binnen sechs Mo-
naten ab Gewährung der Beihilfe veröffentlicht werden  
(https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/ 
public?lang=de), Artikel 9 AGVO . Auf die Bericht- 
erstattungspflicht über jede nach der AGVO freigestellte 
Maßnahme nach Artikel 11 AGVO wird ebenfalls hinge- 
wiesen .

6.7 Pflichten zur Transparenz und Kommunikation

Gemäß den Artikeln 49 und 50 der Verordnung (EU) 
2021/1060 sind die Begünstigten einer Förderung aus 
dem EFRE verpflichtet, bei allen Kommunikations- und 
Sichtbarkeitsmaßnahmen zum Vorhaben auf die Unter-
stützung der Europäischen Union hinzuweisen . Dazu 
zählen Maßnahmen wie Ankündigungen auf Websites 
und in Social Media, Informationen gegenüber Me-
dien und Teilnehmenden, A3-Plakate, langlebige Tafeln 
oder Schilder (Gesamtkosten über 500 000 Euro) und 
die Organisation einer Kommunikationsveranstaltung 

(Gesamtkosten über 10 000 000 Euro) . Das „Merkblatt 
Transparenz  und Kommunikation in der Förderperiode 
2021-2027“ mit detaillierten Angaben zu den Vorgaben 
sowie Arbeitshilfen und Unterstützungsangebote sind 
auf der Website efre .brandenburg .de veröffentlicht. Das 
Merkblatt ist für die Zuwendungsempfangenden ver-
bindlich . Die Einhaltung der Vorschriften wird mittels 
Vorlage der im Zuwendungsbescheid festgelegten Nach-
weise geprüft. Verstöße gegen die Kommunikationsauf-
lagen werden mit Zuwendungskürzungen sanktioniert . 
Die Begünstigten stellen der Europäischen Union auf Er-
suchen das Kommunikations- und Sichtbarkeitsmaterial 
zur Verfügung und erteilen der Union eine unentgelt-
liche, nichtausschließliche und unwiderrufliche Lizenz 
zur Nutzung solchen Materials und jedweder damit zu-
sammenhängender bereits bestehender Rechte gemäß 
Anhang IX der Verordnung (EU) 2021/1060, sofern dies 
nicht erhebliche Zusatzkosten oder Verwaltungsaufwand 
verursacht .

6 .8 Liste der Vorhaben

Gemäß Artikel 49 der Verordnung (EU) 2021/1060 ist 
eine Liste der Vorhaben zu führen . Die Begünstigten 
einer Förderung aus dem EFRE erklären sich bei An-
nahme der Finanzierung damit einverstanden, dass 
sie in die zu veröffentlichende Liste der Vorhaben auf-
genommen werden. Die Liste wird regelmäßig aktuali-
siert auf dem Internetauftritt https://efre.brandenburg.de 
eingestellt .

Es werden folgende Daten aller Vorhaben veröffentlicht:

a)  Name des Begünstigten; bei einer öffentlichen Auf-
tragsvergabe Name des Auftragnehmenden

b) Bezeichnung des Vorhabens
c)  Zweck und erwartete oder tatsächliche Errungen-

schaften des Vorhabens
d) Datum des Beginns des Vorhabens
e)  Datum des Endes des Vorhabens (voraussichtliches 

oder tatsächliches Datum des Abschlusses der kon-
kreten Arbeiten oder der vollständigen Durchführung 
des Vorhabens)

f) zuwendungsfähige Gesamtkosten des Vorhabens
g) betroffener Fonds
h) betroffenes spezifisches Ziel
i) Kofinanzierungssatz der Union je Vorhaben
j)  Standortindikator oder Geolokalisierung für das Vor-

haben und das betroffene Land
k)  bei Vorhaben ohne festen Standort oder Vorhaben mit 

mehreren Standorten der Standort des Begünstigten, 
wenn der Begünstigte eine juristische Person ist

l)  Art der Intervention für das Vorhaben gemäß Arti-
kel 73 Absatz 2 Buchstabe g der Verordnung (EU) 
2021/1060

Die Daten werden in einem offenen, maschinenlesbaren 
Format veröffentlicht, wodurch das Sortieren, Suchen, 
Extrahieren, Vergleichen und Weiterverwenden der Daten 
unter anderem für die Projektdatenbank kohesio .eu durch 
Organe der Europäischen Union ermöglicht wird .
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6 .9 Zur Antragsbearbeitung, zur fortlaufenden Beurteilung 
der Entwicklung der Förderung, zur begleitenden und 
abschließenden Erfolgskontrolle sowie zur Begleitung, 
Bewertung, Finanzverwaltung und Überprüfung/Prüfung 
der Förderung gemäß bestehenden und vorbehaltlich 
noch zu erlassenden EU-Bestimmungen für den Struktur-
fondsförderzeitraum 2021-2027 erfasst und speichert die 
Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) statis-
tische Daten, einschließlich Angaben zu den einzelnen 
Teilnehmenden, in elektronischer Form. Das betrifft ins-
besondere Informationen zu den Antragstellenden/Zu-
wendungsempfangenden, den Auftragnehmenden/Unter- 
auftragnehmenden, den beantragten/geförderten Maßnah- 
men sowie den geförderten Begünstigten .

Mit dem Antrag erklären sich die Antragstellenden damit 
einverstanden, die notwendigen Daten für die Projekt-
begleitung, Projektbewertung/Evaluierung, Projektfinanz- 
verwaltung und Überprüfung/Prüfung zu erheben, zu 
speichern und an die beauftragten Stellen weiterzuleiten . 
Die Erfüllung der Berichtspflichten und Erhebung und 
Verarbeitung der Daten ist wesentliche Fördervoraus-
setzung und notwendig für den Abruf von Fördermitteln 
des Landes Brandenburg bei der Europäischen Kom-
mission und deren Auszahlung an die Fördermittel-
empfangenden .

Die Zuwendungsempfangenden sind verpflichtet, die 
genannten sowie gegebenenfalls weitere programm-
relevante Daten zu erheben und dem Zuwendungsgeber 
zu vorgegebenen Zeitpunkten zu übermitteln . Bei der 
Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten 
müssen die datenschutzrechtlichen Bestimmungen be-
achtet werden .

Die Zuwendungsempfangenden sind zudem verpflichtet, 
mit den für das Monitoring und die Evaluierung der 
Förderungen beauftragten Stellen zusammenzuarbeiten . 
Weitere Hinweise zu den Pflichten der Zuwendungs-
empfangenden hinsichtlich Monitoring und Evaluation 
der Förderung stellt die ILB im Webportal zur Verfügung .

Fehlende Daten können für die Zuwendungsempfan- 
genden Zahlungsaussetzungen bis hin zur Aufhebung  
der Bewilligung zur Folge haben .

7 Verfahren

7 .1 Antragsverfahren

Bewilligungsbehörde ist die Investitionsbank des Landes 
Brandenburg (ILB). Anträge auf Förderung einschließ-
lich der erforderlichen Anlagen sind über das Kunden-
portal der ILB zu stellen (siehe Online-Antragsverfahren 
unter www .ilb .de) . Die Anträge können fortlaufend ge-
stellt werden .

Den Anträgen ist eine zusammenfassende Antrags-
begründung und folgende Nachweise beizufügen:

-  inhaltliche Beschreibung und Erläuterung des Vor-
habens (Beschreibung der Ziele und Inhalte des 

Projektes, seines Nutzens, Dringlichkeit der Durch-
führung, zu erwartende Kosteneinsparung durch Ein- 
sparung im Primärenergieverbrauch, zu erwartende 
Reduktion der Treibhausgasemissionen)

-  vorgesehene Organisations- und Ablaufplanung (Pro- 
jektstruktur, -organisation, -dauer, Zeitplanung für 
die Durchführung - Maßnahmebeginn und Maßnah- 
meende und anderes)

- Anlagen:
  Energiegutachten, Erläuterungsbericht, Bauzeiten- 

und Finanzierungsplan, Kostenberechnung nach  
DIN 276, Stand der erforderlichen Genehmigun- 
gen, Darstellung Eigentumsverhältnisse, städti- 
scher Übersichtsplan, Lageplan, Baupläne M 1 : 100, 
Grundrisse, Hauptansichten, Schnitte

7 .2 Bewilligungsverfahren

Über die Gewährung der Zuwendung entscheidet die In-
vestitionsbank des Landes Brandenburg (Bewilligungs-
behörde) . Die Grundlage für die Bewilligung bilden der 
Antrag und die dazu einzureichenden Anlagen. Maßgeb-
lich für die Beurteilung der Zuwendungsfähigkeit des 
Vorhabens ist die Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt 
der Entscheidung über die Bewilligung der Förderung .

Die ILB entscheidet auf der Grundlage der fachlichen 
Stellungnahme mit Förderempfehlung des Ministeriums 
für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg .

Die Förderentscheidungen werden nach pflichtgemäßem 
Ermessen im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel 
getroffen. Der schriftliche Bescheid über die getroffene 
Entscheidung ergeht durch die ILB . Informationen über 
den Bearbeitungsstand im Bewilligungsverfahren erteilt 
ausschließlich die ILB.

Die Antragstellenden dürfen nach von der ILB be-
stätigtem Eingang des Antrags mit der Durchführung der 
beantragten Maßnahme beginnen. Aus dieser Erlaubnis 
zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn leitet sich jedoch 
kein Anspruch auf eine Zuwendung ab .

7 .3 Mittelanforderungs- und Auszahlungsverfahren

Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt nach Mittel-
anforderung gemäß Nummer 1.4 der Allgemeinen Neben-
bestimmungen für Zuwendungen für aus den EU-Fonds 
finanzierte Vorhaben in der Förderperiode 2021 bis 2027 
(ANBest-EU 21) im Erstattungsprinzip auf der Grund-
lage bereits getätigter Ausgaben .

Die Anforderung der Mittel erfolgt online über das Inter-
netportal der ILB . Für die Anforderung bewilligter Zu-
wendungen ist das dort bereitgestellte Formular „Mittel-
abruf“ zu verwenden.

7 .4 Verwendungsnachweisverfahren

Es ist ein Verwendungsnachweis nach Nummer 6 ff. der 
ANBest-EU 21 einzureichen . Die Einreichung erfolgt 
online über das Internetportal der ILB .
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Errichtung und Betrieb 
von zwei Windkraftanlagen 

in 15868 Jamlitz OT Ullersdorf

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 14 . November 2023

Die Firma UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co .KG, 
Dr.-Eberle-Platz 1, 01662 Meißen, beantragt die Genehmigung 
(Vorhaben-ID Süd-G00323) nach § 4 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (BImSchG), in 15868 Jamlitz auf den Grund-
stücken in der Gemarkung Ullersdorf, Flur 1, Flurstücke 110 und 
226 zwei Windkraftanlagen (WKA) vom Typ NORDEX N163 -  
5,7 MW zu errichten und zu betreiben .

Für das Vorhaben wird eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVP) durchgeführt .

Die Windkraftanlagen vom Typ NORDEX N163 - 5,7 MW haben 
eine Nabenhöhe von 164 m, einen Rotordurchmesser von 163 m 
und damit eine Gesamthöhe ab Oberkante des Fundamentes von 
245,5 m . Die elektrische Leistung je WKA beträgt 5,7 MW . Zu 
jeder Windkraftanlage gehören Getriebe, Maschinenhaus, Be-
ton-Hybridturm, Fundament, Zuwegung und Kranstellfläche. Für 
das Vorhaben ist eine Waldumwandlung erforderlich .

Es handelt sich um eine Anlage der Nummer 1 .6 .2 V des An-
hangs 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen 
(4 . BImSchV) sowie um ein kumulierendes Vorhaben nach 
§§ 10, 11 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) .

Die Inbetriebnahme der Anlage ist für das 1 . Quartal 2025 vor-
gesehen .

Auslegung

Die Auslegung des Genehmigungsantrags sowie der dazu-
gehörigen erforderlichen Unterlagen wird gemäß § 3 Absatz 1 
Satz 1 des Gesetzes zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Pla-
nungs- und Genehmigungsverfahren (Planungssicherstellungs-
gesetz - PlanSiG) durch eine Veröffentlichung dieser Unter-
lagen im Internet ersetzt .

Der Genehmigungsantrag, die dazugehörigen erforderlichen 
Unterlagen und die bereits im Genehmigungsverfahren vor-
liegenden abschließenden Stellungnahmen sind einen Monat 
vom 22. November 2023 bis einschließlich 21. Dezember 

Mit dem Verwendungsnachweis sind durch die Zuwen- 
dungsempfangenden unaufgefordert zur Erfolgskontrolle 
eine Vergleichsübersicht über die Primärenergieverbräuche  
vor und nach der energetischen Sanierung einzureichen .

7 .5 Zu beachtende Vorschriften

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung 
der Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche 
Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die Rück-
forderung der gewährten Zuwendung gelten die VV/
VVG zu § 44 LHO und die ANBest-EU 21, soweit nicht 
in dieser Richtlinie Abweichungen zugelassen worden 
sind .

Über die LHO hinaus gelten die Regelungen der EU für 
den Strukturfondsförderzeitraum 2021-2027 (EU-Ver-
ordnungen, die dazugehörenden delegierten Rechtsakte 
und Durchführungsbestimmungen) in der zum Zeitpunkt 
der Entscheidung jeweils geltenden Fassung . Daraus  
ergeben sich Besonderheiten, insbesondere hinsichtlich  
der Auszahlung, des Abrechnungsverfahrens, der Aufbe- 
wahrungsfristen und der Prüfrechte, die im Zuwendungs-
bescheid den Zuwendungsempfangenden im Einzelnen 
mitgeteilt werden .

Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, Belege 
und sonstige Geschäftsunterlagen anzufordern sowie die 
Verwendung der Zuwendung durch örtliche Erhebungen 
zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen . Der 
Zuwendungsempfangende hat die erforderlichen Unter-
lagen bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu 
erteilen .

Der Landesrechnungshof ist gemäß § 88 Absatz 1 und 
§ 91 LHO zur Prüfung berechtigt . Des Weiteren sind 
der Europäische Rechnungshof, die Europäische Kom-
mission, die für den EFRE in Brandenburg zuständige 
Verwaltungs-, Bescheinigungs- und Prüfbehörde sowie 
deren beauftragte Dritte berechtigt, bei den Zuwendungs-
empfangenden beziehungsweise wenn Mittel an Dritte 
weitergeleitet wurden auch bei diesen zu prüfen . Die  
Zuwendungsempfangenden sind verpflichtet, diesen Stel- 
len im Rahmen der Überprüfung Einblick in die Geschäfts- 
unterlagen und Zugang zu den Geschäftsräumen zu ge-
währen und alle in Zusammenhang mit der Verwendung 
der Zuwendung stehenden Auskünfte zu erteilen .

7 .6 Subventionserhebliche Tatsachen

Gemäß dem Brandenburgischen Subventionsgesetz vom 
11 . November 1996 (GVBl . I S . 306) gelten für Leistun-
gen nach Landesrecht, die Subventionen im Sinne des 
§ 264 des Strafgesetzbuches (StGB) sind, die §§ 2 bis 6  
des Gesetzes gegen missbräuchliche Inanspruchnahme 
von Subventionen vom 29 . Juli 1976 (BGBl . I S . 2034) .

Die Bewilligungsbehörde hat gegenüber den Antrag-
stellenden in geeigneter Weise deutlich zu machen, dass 
es sich bei den Zuwendungen um Subventionen im Sinne 
von § 264 StGB handelt . Die subventionserheblichen 

Tatsachen im Sinne des § 264 StGB werden den Zu-
wendungsempfangenden im Rahmen des Antrags- und 
Bewilligungsverfahrens als subventionserheblich be-
zeichnet .

8 Geltungsdauer und Inkrafttreten

Diese Förderrichtlinie tritt am Tag nach der Veröffent-
lichung in Kraft und mit Ablauf des 30. Juni 2027 außer 
Kraft .
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2023 über das länderübergreifende zentrale UVP-Internetportal 
unter https://www.uvp-verbund.de unter der Vorhaben-ID 
Süd-G00323 jederzeit und für jedermann einsehbar .

Die veröffentlichten Unterlagen enthalten die Untersuchungen 
zur Prüfung der Umweltverträglichkeit des Vorhabens, ins-
besondere Prognosen zu Schallimmissionen und Schattenwurf, 
den Landschaftspflegerischen Begleitplan, die artenschutz-
rechtlichen Fachbeiträge zu Vögeln und Fledermäusen sowie 
eine Kurzbeschreibung mit allgemein verständlicher Zu-
sammenfassung der Angaben zum Standort, zum Vorhaben und 
zu den zu erwartenden Umweltauswirkungen .

Als zusätzliches Informationsangebot im Sinne von § 3 Ab- 
satz 2 Satz 1 PlanSiG werden im oben genannten Zeitraum die 
genannten Unterlagen

- im Landesamt für Umwelt, Abteilung Technischer Umwelt-
schutz 1, Genehmigungsverfahrensstelle Süd, Von-Schön-
Straße 7, Zimmer 4.27 in 03050 Cottbus,

- im Amt Lieberose/Oberspreewald in der Stadt Lieberose, 
Bauamt, Markt 4 in 15868 Lieberose und im Hauptamt, 
Kirchstraße 11 in 15913 Straupitz (Spreewald) und

- in der Stadt Friedland, Stadtverwaltung, Lindenstraße 13 in 
15848 Friedland

ausgelegt und können dort während der Dienststunden von 
jedermann eingesehen werden .

Hinweis: Für die Einsichtnahme in die ausgelegten Unterlagen 
wird um eine vorherige Anmeldung unter folgenden Kontakt-
daten gebeten:

- im Landesamt für Umwelt:
Telefon: 0355 4991-1421
oder per E-Mail: t12@lfu .brandenburg .de,

- im Amt Lieberose/Oberspreewald
in Straupitz (Spreewald): Telefon: 035475 863-0 und
in Lieberose: Telefon: 033671 638-51
oder per E-Mail: amt@lieberose-oberspreewald .de,

- in der Stadt Friedland:
Telefon: 033676 609-10
oder per E-Mail: info@friedland-nl .de .

Einwendungen

Einwendungen gegen das Vorhaben können während der Ein-
wendungsfrist vom 22. November 2023 bis einschließlich 
22. Januar 2024 unter Angabe der Vorhaben-ID Süd-G00323 
schriftlich oder elektronisch

- beim Landesamt für Umwelt, Genehmigungsverfahrens-
stelle Süd, Postfach 60 10 61 in 14410 Potsdam oder an die 
E-Mail-Adresse: t12@lfu .brandenburg .de,

- beim Amt Lieberose/Oberspreewald in der Stadt Lieberose, 
Bauamt, Markt 4 in 15868 Lieberose und im Hauptamt, 
Kirchstraße 11 in 15913 Straupitz (Spreewald) oder an die 
E-Mail-Adresse: amt@lieberose-oberspreewald .de und

- bei der Stadt Friedland, Stadtverwaltung, Lindenstraße 13 
in 15848 Friedland oder an die E-Mail-Adresse: info@
friedland-nl .de sowie

- über das Einwenderportal unter https://lfu.brandenburg.de/
einwendungen

erhoben werden .

Mit Ablauf dieser Frist sind für das Genehmigungsverfahren 
alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen 
privatrechtlichen Titeln beruhen .

Erörterungstermin

Soweit gegenüber dem Vorhaben form- und fristgerecht Ein-
wendungen erhoben werden, entscheidet die Genehmigungsbe- 
hörde nach Ablauf der Einwendungsfrist nach Ermessen, ob ein 
Erörterungstermin durchgeführt wird . Findet aufgrund dieser Ent-
scheidung kein Erörterungstermin statt, so wird dies nochmals ge-
sondert öffentlich bekannt gemacht. Gehen keine form- und frist-
gerechten Einwendungen ein, entfällt der Erörterungstermin .

Der Erörterungstermin ist für den 13. März 2024 um 10 Uhr 
im Bürgerzentrum „Darre“ (Saal) der Stadt Lieberose, 
Schlosshof 3 a in 15868 Lieberose vorgesehen . Dieser Ter-
min dient dazu, die rechtzeitig gegen das Vorhaben erhobenen 
Einwendungen zu erörtern, soweit diese für die Prüfung der 
Genehmigungsvoraussetzungen von Bedeutung sein können . 
Dazu wird denjenigen, die Einwendungen erhoben haben, 
Gelegenheit gegeben, ihre Einwendungen gegenüber der Ge-
nehmigungsbehörde und dem Antragsteller zu erläutern . Kann 
die Erörterung an diesem Tag nicht abgeschlossen werden, wird 
der Erörterungstermin am folgenden Werktag fortgesetzt . Es 
wird darauf hingewiesen, dass die form- und fristgerecht er-
hobenen Einwendungen auch bei Ausbleiben des Antragstellers 
oder von Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert 
werden .

Hinweise

Eine Eingangsbestätigung auf die schriftlichen oder per E-Mail 
erhobenen Einwendungen wird nicht vorgenommen . Bei Ver-
wendung des Einwendungsportals erfolgt eine automatische 
Eingangsbestätigung .

Die Einwendungen sind dem Antragsteller sowie den Fach-
behörden, deren Aufgabenbereich berührt wird, bekannt zu 
geben . Auf Verlangen des Einwenders sollen dessen Name 
und Anschrift vor der Bekanntgabe unkenntlich gemacht wer-
den, wenn diese zur ordnungsgemäßen Durchführung des Ge-
nehmigungsverfahrens nicht erforderlich sind .

Eine gesonderte Einladung zum Erörterungstermin erfolgt nicht .

Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen kann 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn- 
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17 . Mai 2013  
(BGBl . I S . 1274; 2021 I S . 123), zuletzt geändert durch Arti-
kel 10 des Gesetzes vom 26 . Juli 2023 (BGBl . 2023 I Nr . 202)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
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lagen - 4 . BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31 . Mai 2017 (BGBl . I S . 1440), zuletzt geändert durch Artikel 1 
der Verordnung vom 12 . Oktober 2022 (BGBl . I S . 1799)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9 . BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29 . Mai 
1992 (BGBl . I S . 1001), zuletzt geändert durch Artikel 10 des 
Gesetzes vom 22 . März 2023 (BGBl . 2023 I Nr . 88)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18 . März 2021 (BGBl . I 
S . 540), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom  
22 . März 2023 (BGBl . 2023 I Nr . 88)

Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und 
Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie 
(Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG) vom 20 . Mai 2020 
(BGBl . I S . 1041), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Geset-
zes vom 22 . März 2023 (BGBl . 2023 I Nr . 88)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle Süd

Absage des Erörterungstermins 
zum Genehmigungsantrag Errichtung und Betrieb 

eines Lithiumhydroxid-Konverters 
in 03172 Guben

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 14 . November 2023

Die Firma Rock Tech Guben GmbH, Balcke-Dürr-Allee 9 in 
40882 Ratingen beantragt die Genehmigung (Vorhaben-ID 
Süd-G00422) nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgeset- 
zes (BImSchG), auf dem Grundstück in 03172 Guben, Forster  
Straße 85 in der Gemarkung Guben, Flur 23, Flurstück 280 
einen Lithiumhydroxid-Konverter zu errichten und zu be-
treiben .

Mit Bekanntmachung vom 1 . August 2023 (ABl . S . 723) wurde 
die Durchführung eines Erörterungstermins für den 23 . Novem-
ber 2023 um 10 Uhr in der Alten Färberei, Straupitzstraße 7 - 8 in 
03172 Guben angekündigt .

Die während der Einwendungsfrist form- und fristgerecht er-
hobenen Einwendungen sind durch das Landesamt für Um-
welt geprüft worden . Nach Einschätzung der Behörde be-
dürfen diese Einwendungen keiner Erörterung . Daher wurde 
im Ergebnis nach pflichtgemäßem Ermessen entschieden, 
dass der angekündigte Erörterungstermin nicht durchgeführt 
wird . Berücksichtigt und abgewogen wurden das Interesse 
der einwendenden Personen an einer weiteren Darlegung und 
Konkretisierung der Einwendungen sowie das Interesse der 
Genehmigungsbehörde an einer weitergehenden Sachverhalts-
aufklärung und das der Antragstellerin an einer zügigen Durch-
führung des Verfahrens .

Falls ein Genehmigungsbescheid erteilt wird, werden form- und 
fristgerecht erhobene Einwendungen inhaltlich im Genehmigungs-
bescheid berücksichtigt und den Personen, die Einwendungen  
erhoben haben, wird eine Kopie des Genehmigungsbescheides  
zugestellt . Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendun- 
gen kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und  
ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17 . Mai 2013 
(BGBl . I S . 1274; 2021 I S . 123), zuletzt geändert durch Arti-
kel 10 des Gesetzes vom 26 . Juli 2023 (BGBl . 2023 I Nr . 202)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4 . BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31 . Mai 2017 (BGBl . I S . 1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12 . Oktober 2022 (BGBl . I S . 1799)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9 . BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29 . Mai 
1992 (BGBl . I S . 1001), zuletzt geändert durch Artikel 10 des 
Gesetzes vom 22 . März 2023 (BGBl . 2023 I Nr . 88)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18 . März 2021 (BGBl . I 
S . 540), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
22 . März 2023 (BGBl . 2023 I Nr . 88)

Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und 
Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie 
(Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG) vom 20 . Mai 2020 
(BGBl . I S . 1041), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Geset-
zes vom 22 . März 2023 (BGBl . 2023 I Nr . 88)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle Süd

Genehmigung für die wesentliche Änderung 
einer Milchviehanlage 

in 03149 Wiesengrund OT Gahry

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 14 . November 2023

Der Firma Agrargenossenschaft Gahry eG, Gahryer Haupt-
straße 1  a in 03149 Wiesengrund wurde die Genehmigung 
(Vorhaben-ID Süd-G02921) nach § 16 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (BImSchG) erteilt, auf den Grundstücken in der 
Gemarkung Gahry eine Milchviehanlage wesentlich zu ändern .

Die Genehmigungsentscheidung und die Rechtsbehelfsbeleh- 
rung lauten:
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„I . Entscheidung

1 . Der Firma Agrargenossenschaft Gahry eG (im Folgenden: 
Antragstellerin), Gahryer Hauptstraße 1 a in 03149 Wie- 
sengrund wird die Genehmigung erteilt, eine Anlage 
zum Halten von Rindern (Milchviehanlage - MVA) auf 
den Grundstücken
03149 Wiesengrund, Gahryer Hauptstraße,
Gemarkung Gahry,
Flur 3, Flurstücke 13, 14, 15, 20, 21, 234 und 253 und
Flur 6, Flurstücke 21 und 22
in dem unter II . und III . dieser Entscheidung beschriebenen 
Umfang und unter Einhaltung der unter IV . genannten 
Inhalts- und Nebenbestimmungen zu ändern und zu be-
treiben .

2 . Die Genehmigung umfasst nach § 13 BImSchG ins-
besondere folgende Entscheidungen:

- die Baugenehmigung nach § 72 Abs . 1 Satz 1 der 
Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) mit Zu-
lassung einer Abweichung gemäß § 67 BbgBO i. V. m.  
§ 6 Abs. 5 BbgBO (Reduzierung der Abstandsflä- 
chen),

- die naturschutzrechtliche Eingriffszulassung gemäß 
§ 17 Abs . 1 i . V . m . § 15 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG),

- wasserrechtliche Genehmigung gemäß § 87 Abs. 1 
BbgWG zur Errichtung einer Anlage an und über 
einem Gewässer - Errichtung eines Treibwegs über 
dem Graben 31:

 Errichtung einer 6,60 m breiten Grabenbrücke als 
Teil des Treibwegs für die Tiere vom neu geplanten 
Milchviehstall 24 zum Melkzentrum, einschließ-
lich Verrohrung des Grabens 31 (GIS Koordinaten,  
ETRS 89, Zone 33, R: 468 .733, H: 5 .725 .808),

- Baumfällgenehmigung gemäß § 8 BSV LK SPN für 
die Entnahme von standorttypischen Gehölzen auf 
einer Fläche von 22 m2 im Bereich der zu errichten- 
den Grabenquerung .

3 . Die Antragstellerin hat die Kosten des Verfahrens zu tra-
gen .

VIII . Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zu-
stellung Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit Sitz in 
Potsdam erhoben werden.“

Das Vorhaben unterlag einer Umweltverträglichkeitsprüfung .

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde unter den 
im Genehmigungsbescheid aufgeführten Nebenbestimmungen 
erteilt .

Auslegung

Die Auslegung der Entscheidung sowie der dazugehörigen er-
forderlichen Unterlagen wird gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 des 
Gesetzes zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und 
Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie 

(Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG) durch eine Ver-
öffentlichung dieser Unterlagen im Internet ersetzt.

Die Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz mit 
einer Ausfertigung der genehmigten Antragsunterlagen wird in 
der Zeit vom 16. November 2023 bis einschließlich 29. No-
vember 2023 über das länderübergreifende zentrale UVP-Inter-
netportal unter https://www.uvp-verbund.de/ veröffentlicht.

Als zusätzliches Informationsangebot im Sinne von § 3 Absatz 2 
Satz 1 PlanSiG wird die Genehmigung nach Bundes-Immissions-
schutzgesetz mit einer Ausfertigung der genehmigten Antrags-
unterlagen zeitgleich bei folgenden Behörden ausgelegt und kann 
dort während der Dienststunden von jedermann eingesehen wer-
den:

- im Landesamt für Umwelt, Abteilung Technischer Umwelt-
schutz 1, Genehmigungsverfahrensstelle Süd, Von-Schön-
Straße 7, Zimmer 4.27 in 03050 Cottbus,

- im Landkreis Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa, untere 
Wasserbehörde, Heinrich-Heine-Straße 1, Haus B, Zimmer 
B .2 .47 in 03149 Forst (Lausitz) und

- im Amt Döbern-Land, Fachbereich III Bauen, Gebäude- 
und Liegenschaftsmanagement (GLM), Dienstgebäude im 
Schulweg 1 in 03130 Spremberg OT Hornow .

Für Einsichtnahmen in die in Papierform ausgelegten Unter-
lagen wird um eine vorherige Anmeldung während der Dienst-
stunden unter folgenden Kontaktdaten gebeten:

- im Landesamt für Umwelt
unter der Telefonnummer 0355 4991-1421
oder per E-Mail an t12@lfu .brandenburg .de,

- im Landkreis Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa, untere 
Wasserbehörde
unter der Telefonnummer 03562 98617002
oder per E-Mail an jm .martin-umweltamt@lkspn .de und

- im Amt Döbern-Land
unter der Telefonnummer 035600 368771
oder per E-Mail an s .jurkschat@amt-doebern-land .de .

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch 
gegenüber Dritten, die keine Einwendung erhoben haben, 
als zugestellt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zu-
stellung Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit Sitz in 
Potsdam erhoben werden .

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17 . Mai 2013 (BGBl . I 
S . 1274; 2021 I S . 123), zuletzt geändert durch Artikel 10 des 
Gesetzes vom 26 . Juli 2023 (BGBl . 2023 I Nr . 202)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige  
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Anlagen - 4 . BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 31 . Mai 2017 (BGBl . I S . 1440), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 12 . Oktober 2022 (BGBl . I 
S . 1799)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9 . BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29 . Mai 
1992 (BGBl . I S . 1001), zuletzt geändert durch Artikel 10 des 
Gesetzes vom 22 . März 2023 (BGBl . 2023 I Nr . 88)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18 . März 2021 (BGBl . I 
S . 540), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
22 . März 2023 (BGBl . 2023 I Nr . 88)

Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und 
Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie 
(Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG) vom 20 . Mai 2020 
(BGBl . I S . 1041), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Geset-
zes vom 22 . März 2023 (BGBl . 2023 I Nr . 88)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle Süd

Absage des Erörterungstermins 
zum Genehmigungsantrag 

Errichtung und Betrieb einer Bio- und 
Erdgas-Verflüssigungsanlage 

in 16356 Ahrensfelde

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 14 . November 2023

Die Firma BALANCE EnviTec Bio-LNG GmbH & Co . KG, 
Birkholzer Straße 19  G in 16356 Ahrensfelde beantragt die 
Genehmigung nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG), auf den Grundstücken in 16356 Ahrensfelde in der 
Gemarkung Blumberg, Flur 16, Flurstücke 209, 211 und 213 
eine Bio- und Erdgas-Verflüssigungsanlage zu errichten und zu 
betreiben (Az .: G01023) .

Mit Bekanntmachung vom 15 . August 2023 wurde die Durch-
führung eines Erörterungstermins für den 22 . November 2023 
um 10 Uhr im Veranstaltungsraum Martin Krüger, Mühlen-
straße 1 in 16356 Ahrensfelde Ortsteil Eiche angekündigt.

Die während der Einwendungsfrist form- und fristgerecht  
erhobenen Einwendungen sind durch das Landesamt für  

Umwelt geprüft worden . Nach Einschätzung der Behörde be-
dürfen diese Einwendungen keiner Erörterung . Daher wurde 
im Ergebnis nach pflichtgemäßem Ermessen entschieden, 
dass der angekündigte Erörterungstermin nicht durchgeführt 
wird . Berücksichtigt und abgewogen wurden das Interesse 
der einwendenden Personen an einer weiteren Darlegung und 
Konkretisierung der Einwendungen sowie das Interesse der 
Genehmigungsbehörde an einer weitergehenden Sachverhalts-
aufklärung und das der Antragstellerin an einer zügigen Durch-
führung des Verfahrens .

Falls ein Genehmigungsbescheid erteilt wird, werden form- und 
fristgerecht erhobene Einwendungen inhaltlich im Genehmigungs-
bescheid berücksichtigt und den Personen, die Einwendungen  
erhoben haben, wird eine Kopie des Genehmigungsbescheides  
zugestellt . Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendun- 
gen kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch  
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche 
Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 17 . Mai 2013 (BGBl . I 
S . 1274; 2021 I S . 123), zuletzt geändert durch Artikel 10 des 
Gesetzes vom 26 . Juli 2023 (BGBl . 2023 I Nr . 202)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4 . BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31 . Mai 2017 (BGBl . I S . 1440), zuletzt geändert durch Artikel 1 
der Verordnung vom 12 . Oktober 2022 (BGBl . I S . 1799)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9 . BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29 . Mai 
1992 (BGBl . I S . 1001), zuletzt geändert durch Artikel 10 des 
Gesetzes vom 22 . März 2023 (BGBl . 2023 I Nr . 88)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18 . März 2021 (BGBl . I 
S . 540), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
22 . März 2023 (BGBl . 2023 I Nr . 88)

Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und 
Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie 
(Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG) vom 20 . Mai 2020 
(BGBl . I S . 1041), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Geset-
zes vom 22 . März 2023 (BGBl . 2023 I Nr . 88)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle Ost
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Wasser- und Bodenverband „Finowfließ“

Einladung zur öffentlichen Sitzung 1/2023 
der Verbandsversammlung 

des Wasser- und Bodenverbandes „Finowfließ“

Bekanntmachung 
des Wasser- und Bodenverbandes „Finowfließ“ 

Vom 4 . Oktober 2023

Die Verbandsversammlung 1/2023 des Wasser- und Bodenver-
bandes „Finowfließ“ findet am:

Freitag, den 1. Dezember 2023 um 10 Uhr 
im Familiengarten Eberswalde,  

Saal im Tourismuszentrum 
Am Alten Walzwerk 1  

16227 Eberswalde

statt .

Tagesordnung:

TOP 1:  Begrüßung und Eröffnung der Sitzung durch den Ver-
bandsvorsteher

BEKANNTMACHUNGEN DER KÖRPERSCHAFTEN, ANSTALTEN UND 
STIFTUNGEN DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

TOP 2:  Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und 
Bekanntmachung, der Beschlussfähigkeit der Ver-
bandsversammlung und der Tagesordnung

TOP 3:  Protokollkontrolle der Verbandsversammlung 1/2022 
vom 2 . Dezember 2021

TOP 4:  Diskussion und Beschluss Entlastung Vorstand Haus-
haltsjahr 2022 (Beschlussvorlage 1/2023)

TOP 5:  Diskussion und Beschluss Haushaltsplan 2024 (Be-
schlussvorlage 2/2023)

TOP 6:  Diskussion und Beschluss Satzungsänderung (Be-
schlussvorlage 3/2023)

TOP 7: Information/Sonstiges

Die Unterlagen liegen in der Zeit vom 13 . November 2023 
bis zum 30 . November 2023 in der Geschäftsstelle (Rüdnitzer 
Chaussee 42, 16321 Bernau bei Berlin) während der Geschäfts-
zeiten zur Einsichtnahme aus .

Bernau, den 4 . Oktober 2023

Jürgen Brinckmann 
Verbandsvorsteher

Zwangsversteigerungssachen

Für alle nachstehend veröffentlichten Zwangsversteigerungs- 
sachen gilt Folgendes:

Ist ein Recht in dem genannten Grundbuch nicht vermerkt oder 
wird ein Recht später als der Versteigerungsvermerk eingetragen, 
so muss der Berechtigte dieses Recht spätestens im Termin vor 
der Aufforderung zur Abgabe von Geboten anmelden. Er muss 
das Recht glaubhaft machen, wenn der Antragsteller bzw . Gläu-
biger widerspricht . Das Recht wird sonst bei der Feststellung des 
geringsten Gebots nicht berücksichtigt und bei der Verteilung 
des Versteigerungserlöses dem Anspruch des Gläubigers und den 
übrigen Rechten nachgesetzt . Soweit die Anmeldung oder die er-
forderliche Glaubhaftmachung eines Rechts unterbleibt oder erst 
nach dem Verteilungstermin erfolgt, bleibt der Anspruch aus die-
sem Recht gänzlich unberücksichtigt .

Es ist zweckmäßig, schon zwei Wochen vor dem Termin eine 
genaue Berechnung des Anspruchs, getrennt nach Hauptbetrag, 
Zinsen und Kosten der Kündigung und der die Befriedigung 
aus dem Versteigerungsgegenstand bezweckenden Rechtsver-

folgung, einzureichen und den beanspruchten Rang mitzuteilen . 
Der Berechtigte kann die Erklärung auch zur Niederschrift der 
Geschäftsstelle abgeben .

Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Versteigerungs-
gegenstandes oder des nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs 
entgegensteht, wird aufgefordert, die Aufhebung oder einstweilige 
Einstellung des Verfahrens zu bewirken, bevor das Gericht den 
Zuschlag erteilt . Geschieht dies nicht, tritt für das Recht der Ver-
steigerungserlös an die Stelle des versteigerten Gegenstandes .

Amtsgericht Frankfurt (Oder)

Terminsbestimmung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

Datum Uhrzeit Raum Ort

Donnerstag, 
04.01.2024

10:00 Uhr 302,  
Sitzungssaal

Amtsgericht Frankfurt 
(Oder),  
Müllroser Chaussee 55, 
15236 Frankfurt (Oder)

BEKANNTMACHUNGEN DER GERICHTE
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öffentlich versteigert werden:
Eingetragen im Grundbuch von Fürstenwalde/Spree
1/2-Anteil Fiskus des Landes Nordrhein-Westfalen am Mit-
eigentumsanteil verbunden mit Sondereigentum

lfd . 
Nr .

ME-Anteil Sondernutzungsrecht Blatt

1 56,7/10.000 verbunden mit dem Sondereigentum  
an dem Hotel-Appartement im 
2 . Obergeschoss; Nr . 37 des  
Aufteilungsplanes

8110,  
BV lfd . 
Nr . 1

an Grundstück

Gemarkung Flur, Flurstück Wirtschaftsart u . Lage m2

Fürstenwalde/
Spree

Flur 107, 
Flurstück 520

Gebäude- und Freifläche, 
Eisenbahnstraße 144,  
Friedrich-Engels-Straße 1 B, 
Am Kaiserhof 1

1 .548

Zusatz zu lfd . Nr . 1: für jeden Miteigentumsanteil ist ein Grund-
buchblatt angelegt (Blatt 8076 bis 8188); der hier eingetragene 
Miteigentumsanteil ist durch die zu den anderen Miteigen-
tumsanteilen gehörenden Sondereigentumsrechte beschränkt  
Eingetragen im Grundbuch von Fürstenwalde/Spree 
1/2-Anteil Helene Weide am Miteigentumsanteil verbunden 
mit Sondereigentum

lfd . 
Nr .

ME-Anteil Sondernutzungsrecht Blatt

2 56,7/10.000 verbunden mit dem Sondereigentum  
an dem Hotel-Appartement im  
2 . Obergeschoss; Nr . 37 des  
Aufteilungsplanes

8110, 
BV lfd . 
Nr . 1

an Grundstück

Gemarkung Flur, Flurstück Wirtschaftsart u . Lage m2

Fürstenwalde/ 
Spree

Flur 107, 
Flurstück 520

Gebäude- und Freifläche, 
Eisenbahnstraße 144,  
Friedrich-Engels-Straße 1 B,  
Am Kaiserhof 1

1 .548

Zusatz zu lfd . Nr . 2: für jeden Miteigentumsanteil ist ein Grund-
buchblatt angelegt (Blatt 8076 bis 8188); der hier eingetragene 
Miteigentumsanteil ist durch die zu den anderen Miteigentums-
anteilen gehörenden Sondereigentumsrechte beschränkt

Verkehrswert je 1/2-Anteil: 15 .000,00 EUR
Verkehrswert gesamt: 30 .000,00 EUR

Nutzung: Hotel-Appartement im 2 . OG Nr . 37
Der Versteigerungsvermerk ist am 05 .12 .2022 in das Grund-
buch eingetragen worden .
3 K 40/21

Terminsbestimmung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

Datum Uhrzeit Raum Ort
Donnerstag,
11.01.2024

10:00 Uhr 302, 
Sitzungssaal

Amtsgericht Frankfurt 
(Oder),  
Müllroser Chaussee 55, 
15236 Frankfurt (Oder)

öffentlich versteigert werden:

Grundbucheintragung:
Eingetragen im Grundbuch von Fürstenwalde/Spree
1/2-Anteil - Lambertus Johannes Overvoorde an

lfd . 
Nr .

Gemarkung Flur,  
Flurstück

Wirtschaftsart  
u . Lage

m2 Blatt

3 Fürstenwalde/
Spree

Flur 37,  
Flurstück 38

Gebäude- und 
Freifläche,  
Molkenberg 37

2 .171 8344, 
BV lfd . 
Nr . 3

Fürstenwalde/
Spree

Flur 37,  
Flurstück 64

Gebäude- und 
Freifläche,  
Molkenberg 37

137 8344, 
BV lfd . 
Nr . 3

Eingetragen im Grundbuch von Fürstenwalde/Spree
1/2-Anteil - Christine Overvoorde an

lfd .
Nr .

Gemarkung Flur,  
Flurstück

Wirtschaftsart  
u . Lage

m2 Blatt

4 Fürstenwalde/
Spree

Flur 37,  
Flurstück 38

Gebäude- und 
Freifläche,  
Molkenberg 37

2 .171 8344, 
BV lfd . 
Nr . 3

Fürstenwalde/
Spree

Flur 37,  
Flurstück 64

Gebäude- und 
Freifläche,  
Molkenberg 37

137 8344, 
BV lfd . 
Nr . 3

Anschrift: Molkenberg 37, 15517 Fürstenwalde
Nutzung: Wohnhaus und Scheune

Verkehrswert je 1/2-Anteil: 170 .500,00 EUR
gesamt 341 .000,00 EUR

Der Versteigerungsvermerk ist am 12 .04 .2021 in das Grund-
buch eingetragen worden .
3 K 10/21

Terminsbestimmung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

Datum Uhrzeit Raum Ort
Donnerstag, 
18.01.2024

10:00 Uhr 302, 
Sitzungssaal

Amtsgericht Frankfurt 
(Oder),  
Müllroser Chaussee 55, 
15236 Frankfurt (Oder)
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SONSTIGE BEKANNTMACHUNGEN

Ungültigkeitserklärung von Dienstausweisen

Hochschule der Polizei

Der durch Verlust/Diebstahl abhandengekommene Dienstaus-
weis von Herrn Lukas Hübner, Dienstausweisnummer 104618, 
Kartennummer 10774, Farbe blau, ausgestellt am 01 .08 .2022 
durch den Zentraldienst der Polizei des Landes Brandenburg, 
wird hiermit für ungültig erklärt .

Polizeipräsidium Land Brandenburg

Der durch Verlust/Diebstahl abhandengekommene Dienstaus-
weis von Herrn Sebastian Lehmann, Dienstausweisnummer 

107348, Kartennummer 05953, Farbe blau, ausgestellt am 
06 .10 .2017 durch den Zentraldienst der Polizei des Landes 
Brandenburg, wird hiermit für ungültig erklärt .

Kreisverwaltung Landkreis Prignitz

Der Dienstausweis von Frau Dorit Hein, Dienstausweis-Num- 
mer 338, ausgestellt am 12 .09 .2019, gültig bis 12 .09 .2029, wird 
hiermit für ungültig erklärt .

öffentlich versteigert werden:

Grundbucheintragung:
Eingetragen im Grundbuch von Erkner
Miteigentumsanteil verbunden mit Sondereigentum

ME-Anteil Sondereigentums-Art SE-Nr . Blatt
121,52/ 
10 .000

Wohnung Am Reiherhorst 1 
im 2 . OG mit Abstellraum im 
Erdgeschoss

1132 4014,  
BV lfd . 
Nr . 1

an Grundstück

Gemarkung Flur,  
Flurstück

Wirtschaftsart u . Lage m2

Erkner Flur 2,  
Flurstück 952

Gebäude- und Freifläche, 
Wohnen, Am Reiherhorst  
1, 2, 3, 4, 5

1 .824

Gemarkung Flur,  
Flurstück

Wirtschaftsart u . Lage m2

Erkner Flur 2,  
Flurstück 850

Verkehrsfläche, Platz,  
Am Reiherhorst

201

Erkner Flur 2,  
Flurstück 857

Verkehrsfläche, Platz,  
Am Reiherhorst

155

1-Raum-Wohnung mit ca . 36,13 qm

Verkehrswert: 83 .000,00 EUR

Der Versteigerungsvermerk ist am 04 .05 .2022 in das Grund-
buch eingetragen worden .
3 K 18/22
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Herstellung, Verlag und Vertrieb: Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Wolters-Kluwer-Straße 1, 50354 Hürth, www .wolterskluwer .de,  

Kundenservice: Telefon 02631 801-2222, E-Mail: info-wkd@wolterskluwer .com .

Das Amtsblatt für Brandenburg ist im Internet abrufbar unter www .landesrecht .brandenburg .de (Veröffentlichungsblätter [ab 1998]), 
seit 1. Januar 2007 auch mit sämtlichen Bekanntmachungen (außer Insolvenzsachen) und Ausschreibungen. 
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